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Der Marktgemeinderat des Marktes Peiting gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemein-
deordnung fir den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August
1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom
23. Dezember 2019 (GVBI. S. 737), folgende

Geschiftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Marktgemeinderat

§1

Zustandigkeit im Allgemeinen

(1) Der Marktgemeinderat beschlie3t Uber alle Angelegenheiten des eigenen und des Uber-
tragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdriicklich beschlieRenden Ausschiissen lber-
tragen sind oder aufgrund Gesetz bzw. Ubertragung durch den Marktgemeinderat in die Zu-
standigkeit des ersten Blrgermeisters fallen.

(2) 'Der Marktgemeinderat Ubertragt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden
Ausschissen zur Vorbereitung der Marktgemeinderatsentscheidungen und die in § 9 ge-
nannten Angelegenheiten beschlieRenden Ausschiissen zur selbststéandigen Erledigung. 2Er
kann sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeu-
tung der Angelegenheit erfordert.

§2
Aufgabenbereich des Marktgemeinderats
Der Marktgemeinderat ist insbesondere fir folgende Angelegenheiten zustandig:
1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsanderungen der Gemeinde und
zu Anderungen des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und

11 GO),

2. die Entscheidung Uber Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberken-
nung des Ehrenburgerrechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschisse sowie die Zuteilung der
Aufgaben an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien fur laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1
Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschafte unter die Marktgemeinderatsmitglieder (Art. 46 Abs. 1
Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

7. die Beschlussfassung uber Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde
der Genehmigung bedarf,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,
ausgenommen die Anderung oder Ergéanzung von Bebauungsplanen im vereinfach-
ten Verfahren (§ 13 BauGB) oder im Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungs-
plane der Innenentwicklung),

die Beschlussfassung Uber die allgemeine Regelung der Beziige der Gemeindebe-
diensteten und Uber beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche
Angelegenheiten der Burgermeister und Burgermeisterinnen und der berufsmafigen
Marktgemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz Uber kommunale Wahlbeamte
und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas anderes bestim-
men,

die Beschlussfassung Uber die Haushaltssatzung und Gber die Nachtragshaushalts-
satzungen (Art. 65 und 68 GO),

die Beschlussfassung Uber den Finanzplan (Art. 70 GO),
die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlisse der Eigenbetriebe
und der Krankenhauser mit kaufmannischem Rechnungswesen sowie die Beschluss-

fassung uber die Entlastung (Art. 102 GO),

die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO uber gemeindliche Unter-
nehmen,

die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Marktgemeinderat im Ubrigen gesetzlich vor-
behaltenen Angelegenheiten (Art. 88 GO),

Ausubung von Vorkaufsrechten,

Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,

Abschluss von stadtebaulichen Vertragen und Erschliefungsvertragen,

die Bestellung und die Abberufung der Leitung und Stellvertretung des Rechnungs-
prifungsamts und der Prifer oder Priferinnen (Art. 104 Abs. 3 GO) sowie die Benen-

nung und Abberufung des oder der behdrdlichen Datenschutzbeauftragten,

die Entscheidung Uber die Zulassigkeit eines Burgerbegehrens (Art. 18 a Abs. 8
GO) und die Durchfiihrung eines Burgerentscheids (Art. 18 a Abs. 2, Abs. 10 GO),

die allgemeine Festsetzung von Geblhren, Tarifen und Entgelten,

. die Entscheidung Uber Ernennung, Beférderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung

an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten und Beam-
tinnen ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss
Ubertragen sind,



22. die Entscheidung Uber Einstellung, Héhergruppierung (nicht nur vortubergehende
Ubertragung einer hoherwertigen Téatigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
einen Dritten, Beschaftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen ab Entgeltgruppe 9 des TV6D oder ab einem ent-
sprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss Ubertragen
sind,

23. die Entscheidung uber die Gewahrung von Stufenlaufzeitverkirzungen fur die Tarif-
beschéftigten des Marktes Peiting (§ 17 Abs. 2 Satz 1 TVOD), sofern nicht der Erste
Blrgermeister entscheidet (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. ¢ der Geschéaftsordnung),

24. die Entscheidung Uber die Gewahrung von Arbeitsmarkt- und Fachkraftezulagen,
25. die Entscheidung uber Altersteilzeit der Gemeindebediensteten,

26. die Beschlussfassung Uber die Beteiligung an Zweckverbanden und, soweit hoheitli-
che Befugnisse Ubertragen werden, Uber den Abschluss von Zweckvereinbarungen,

27. die grundséatzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z. B. der Bauleitpla-
nung (Flachennutzungsplanung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, der Land-
schaftsplanung und der Landesplanung, der Gewasserplanung und gemeindetber-
greifender Planungen und Projekte,

28. die grundsatzlichen Angelegenheiten des Klimaschutzes im eigenen Wirkungskreis,
29. die Namensgebung fur Straflen, Schulen und sonstige 6ffentliche Einrichtungen,

30. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Gemeinde in
andere Organisationen und Einrichtungen,

31. die Beschlussfassung uber die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft,

32. die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, insbeson-
dere Anderungen des Stiftungszwecks,

33. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Gemeinde als Trager zur Mitwirkung
betroffen ist.

Il. Die Marktgemeinderatsmitglieder

§3

Rechtsstellung der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder, Befugnisse

(1) Marktgemeinderatsmitglieder Gben ihre Tatigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rick-
sicht auf das offentliche Wohl bestimmten Uberzeugung aus und sind an Auftrage nicht ge-
bunden.

(2) Fur die allgemeine Rechtsstellung der Marktgemeinderatsmitglieder (Teilnahmepflicht,
Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persén-
licher Beteiligung, Geltendmachung von Anspriichen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und
Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48
Abs. 3 GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG).



(3) Der Marktgemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen
Beschluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbei-
tung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwachung der gemeindlichen Verwaltungstatigkeit
betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausibung von Verwaltungsbefugnissen sind Marktgemeinderatsmitglieder nur be-
rechtigt, soweit ihnen der erste Burgermeister im Rahmen der Geschéftsverteilung nach An-
hoérung der weiteren Blrgermeister einzelne seiner Befugnisse (§§ 12 bis 16) Ubertragt (Art.
39 Abs. 2 GO).

(5) "Marktgemeinderatsmitglieder, die eine Tatigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausiiben, haben
ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb inres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tages-
ordnungspunkten der nachsten Sitzung erhalt jedes Marktgemeinderatsmitglied nach vorhe-
riger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterla-
gen, sofern Griinde der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. lm Ubrigen haben Marktge-
meinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Marktgemeinderat durch
Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. “Das Verlangen zur Akteneinsicht ist
gegenuber dem ersten Blrgermeister geltend zu machen.

§4

Referate
(1) Es werden folgende Referate (i. S. d. § 3 Abs. 3) gebildet:

- Referat flir Seniorenangelegenheiten

- Referat flr Sport- und Vereinsangelegenheiten
- Referat flr Jugendangelegenheiten

- Referat flr Kinderbetreuung und Schulen

(2) Der Marktgemeinderat beruft aus seiner Mitte fir die nach Abs. 1 gebildeten Referate
jeweils einen Referenten.

(3) 'Die Referenten haben in ihrem Aufgabenbereich ausschlieBlich gemeindliche Interessen
wahrzunehmen und wirken insbesondere als Kontaktpersonen zwischen der Gemeindeverwal-
tung und den Gemeindeorganen sowie den beratenden Gremien und entscheiden Uber deren
Hinzuziehung als Sachverstandige. 2Sollen beratende Gremien hinzugezogen werden, so ist
dies dem ersten Burgermeister vom Referenten mitzuteilen. 3Der erste Burgermeister spricht
die férmliche Einladung zu Besprechungen und Ausschusssitzungen den beratenden Gremien
gegenuber aus.

(4) 'Den Referenten steht ein umfassendes Informations- und Einsichtsrecht zu, soweit dies fiir die
Erflllung ihrer Aufgaben notwendig ist. 2Die Referenten sind in die Vorbereitung der jeweiligen Aus-
schusssitzung mit einzubeziehen.

(5) 'Die Organstellung des ersten Blrgermeisters, insbesondere seine Zustandigkeit, Be-
schlisse der Gemeindeorgane zu vollziehen, darf nicht eingeschrankt werden. 2Die Referenten
dirfen sich nicht selbst in die Amtshandlungen und in die sonstige Tatigkeit der ihrem Aufga-
bengebiet angehérenden Amtsstellen einschalten, insbesondere nicht in deren Geschafte mit
Dritten. 3Sie sind nicht befugt, Anordnungen zu geben oder Verantwortlichkeiten gegeniber
Dritten zu Ubernehmen.

(6) 'Die Gemeinde wird ausschlieRlich durch den ersten Blirgermeister nach auf3en vertreten.
2Er kann im Rahmen seiner Vertreterbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO den Re-
ferenten eine Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde erteilen. 3Die Vertretung der Gemeinde
durch Referenten bei offiziellen Anlassen ist daher durch den ersten Blrgermeister in jedem
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Einzelfall zu genehmigen. “Diese Regelung gilt auch dann, wenn der erste Biirgermeister durch
weitere Blrgermeister im Amt vertreten wird.

(7) 'Der erste Birgermeister soll die Referenten zu Besprechungen und Ausschusssitzungen
hinzuziehen, wenn ihr Aufgabenbereich beriihrt wird. 2Termine sind rechtzeitig bekannt zu ge-
ben. Die Referenten sollen zu jeder Ausschusssitzung, in der Sachverhalte ihres Aufgaben-
gebietes beraten werden, geladen und gehoért werden, sofern sie nicht selbst Mitglied des Aus-
schusses sind. #In diesen Fallen erhalten sie Rederecht, auch wenn sie dem Ausschuss nicht
angehoren. SAn der Abstimmung diirfen sie nicht teilnehmen.

(8) 'Die Referenten berichten regelmaRig im Gemeinderat iber ihre Arbeit. 2Dariiber hinaus
sollen sie einmal im Jahr einen Rechenschaftsbericht tber ihre Tatigkeit in schriftlicher Form
abgeben. 3Der Bericht soll vor Abschluss der jeweiligen Jahresrechnung erfolgen.

§5
Aufgaben der Referenten

Folgende Aufgaben bzw. Themen werden von den Referenten als Bindeglied zwischen den
jeweiligen Betroffenen, der Marktverwaltung und dem Marktgemeinderat vorrangig bearbei-
tet:

1. Referent fur Senioren

Wahrnehmung der Anliegen, Interessen und BedUrfnisse der Senioren im Gemeindebereich
(z. B. Einkaufsmdglichkeiten, Verkehrsanbindung, Barrierefreiheit, Schaffung oder Unterstuit-
zung von besonderen Wohnformen), Beratung von Senioren in der Regel durch Bereitstel-
lung von Informationen und Weiterleitung an Fachstellen, Koordination der Seniorenaktivita-
ten und Veranstaltungstermine, Beratung und Mitwirkung bei Planungen, Besprechungen,
Entscheidungen und MaRnahmen des Marktes, die die Anliegen von Senioren bertihren kon-
nen, Vernetzung mit Einrichtungen und Personen, die ebenfalls in der Seniorenarbeit tatig
sind (z. B. lokale Akteure, Zusammenarbeit mit der Fachstelle flr Senioren im Landratsamt),
Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Entscheidungen des Marktgemeinderates bei
den alteren Gemeindeburgern

2. Referent fir Sport- und Vereinsangelegenheiten

Unterstutzung der ortlichen Vereine in ihren satzungsgemafien Aufgaben und Abldufen
(z. B. Vorstandswahlen, Hauptversammlungen), Vermittler zwischen den 6rtlichen Vereinen
und der Gemeinde bei Zuschussangelegenheiten, auf Anfrage und Wunsch Ubernahme von
Schirmherrschaften und Mitwirkung bei Veranstaltungen der Vereine, Beratung, Koordination
und Unterstitzung der Vereine bei Veranstaltungen im 6ffentlichen Raum, Mitberatung bei
der Auswahl der zu Ehrenden im Rahmen der jahrlichen Sportlerehrungen

3. Referent flr Jugendangelegenheiten

Kontakt und Austausch mit den Mitarbeitern des Peitinger Jugendzentrums, Netzwerkbildung
und Kontakt zwischen Kindern und Jugendlichen, deren Erziehungsberechtigten, den jungen
Erwachsenen sowie den Vertretern der Kinder- und Jugendarbeit, Behdrden, Vereinen und
Schulen, jahrlicher Stammtisch bzw. Austausch mit Jugendlichen, Schaffung von Transpa-
renz hinsichtlich der Entscheidungen des Marktgemeinderates bei jungen Gemeindeblirgern,
Begleitung und Unterstitzung des Peitinger Ferienprogrammes

4. Referent fur Kinderbetreuung und Schulen

Auf jeweilige Anfrage Austausch und Beratung mit den Elternvertretungen/Beiraten ein-
schliellich der Teilnahme an Sitzungen der Elterngremien, Unterstitzung bei grundsatzli-
chen Fragen, wie z. B. trageriubergreifenden Konzepten im Bereich der Kinderbetreuungs-
einrichtungen und der schulischen Bildung (z. B. Offene Ganztagesschule), Beratung und
Unterstitzung der Marktverwaltung bei Planungsfragen im Rahmen von Baumafinahmen



und grundsatzlichen Ausstattungsfragen der gemeindlichen Einrichtungen, Teilnahme an
Veranstaltungen von Einrichtungen wie z. B. schulische Entlassfeiern, Einrichtungsjubilaen,
etc.

§6
Beauftragte

(1) Der Markt Peiting bestellt fur besondere Aufgaben und Zwecke folgende ehrenamtliche
Beauftragte:

1. Kommunaler Behindertenbeauftragter

'Der kommunale Behindertenbeauftragte steht als Ansprechpartner fiir Betroffene, als auch
als Bindeglied zur Verwaltung und dem Marktgemeinderat zur Verfiigung. 2Er bemiiht sich
vorrangig u. a. um die Wahrnehmung und Férderung der Belange von Menschen mit Behin-
derung, die Beratung des Marktgemeinderates und der Verwaltung in Sachen der Behinder-
tenarbeit, zur Vorbereitung und Durchfiihrungen von Malinahmen und um MalRnahmen zur
verbesserten Integration von Menschen mit Behinderung.

SEbenso bemiiht sich der kommunale Behindertenbeauftragte um die Zusammenarbeit mit
den fachlich relevanten Institutionen und Einrichtungen auf Landkreisebene sowie den
Uberértlichen Behorden und Stellen (z. B. dem Landesbehindertenbeauftragten).

2. Ortsheimatpfleger

'Der Ortsheimatpfleger soll unter Bertlicksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten vorrangig in
den Bereichen Natur- und Landschaft, Ortsgeschichte, Boden- und Baudenkmalpflege, Bau-
pflege, Volkskunde, Schrifttum, Jugendarbeit & Zusammenarbeit mit den Schulen tatig wer-
den.

2Ebenso bemiiht er sich um Zusammenarbeit mit allen in seinem Bereich tatigen Heimatpfle-
gern, Heimatvereinen und sonstigen Personen und Organisationen auf dem Gebiet der Hei-
mat- und Ortspflege.

(2) 'Die Beauftragten sollen dem Marktgemeinderat tber ihre Arbeit berichten. 2Hierzu sollen
sie zumindest einmal im Jahr einen kurzen schriftlichen Bericht tber ihre Tatigkeit abgeben.

(3) 'Auf gemeinsamen Vorschlag des Referenten (§ 4 Abs. 2) und des ersten Biirgermeisters
kann der Marktgemeinderat zur Unterstitzung des Referenten fiir die Erledigung seiner Auf-
gaben (§ 5), bis zu jeweils drei weitere Beauftragte im Rahmen einer ehrenamtlichen Tatig-
keit fur ein Referat (§ 4 Abs. 1) berufen.

’Den weiteren Beauftragten stehen jedoch selbst insbesondere keine weitergehenden Aus-
kunfts-, Informations- oder sonstige Rechte zu, diese bleiben ausschliellich dem Referenten
gemal den Regelungen der Geschéaftsordnung (§ 4) vorbehalten.

3Die weiteren Beauftragten i. S. von Satz 1 sind von einer Berichtspflicht gegeniiber dem
Marktgemeinderat ausgenommen, diese Pflicht obliegt dem Referenten (§ 4 Abs. 8).



§7

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) 'Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente, ins-
besondere Sitzungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter
entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Marktgemeinderatsmitglie-
der Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. *Werden diese Dokumente fiir die Tatig-
keit als Marktgemeinderatsmitglied nicht mehr bendtigt, sind sie zurlickzugeben oder daten-
schutzkonform zu vernichten bzw. zu I6schen.

(2) 'Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung fir den Marktgemeinderat.
2Eine Veroffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Marktge-
meinderatsmitglieder ist unzulassig! 3Lediglich sofern der erste Blirgermeister und der Marktge-
meinderat unter Berucksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen
nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung
bedirfen, durfen diese nach der entsprechenden Sitzung verdéffentlicht oder an Dritte weiterge-
geben werden. “Ausgenommen hiervon ist die mogliche Weitergabe von Beschlussvorlagen
und weiteren Sitzungsunterlagen zu 6ffentlichen Sitzungen an die 6rtlichen Medien durch den
ersten Blrgermeister unmittelbar vor der Sitzung, wobei die Belange des Datenschutzes eben-
falls zu berticksichtigen sind. °Die Veroffentlichung bzw. Weitergabe von Beschlussvorlagen
und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtéffentlichen Sitzungen ist nicht zulassig.

(3) 'Die Nutzung elektronischer Medien wahrend der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie
eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefahrdet und der Sitzungsverlauf nicht gestort wird. 2Fir
die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Marktgemeinderatsmitglieder gelten
§ 24 Abs. 2 Satze 3 und 4 entsprechend.

§8

Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) "Marktgemeinderatsmitglieder konnen sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Frakti-
onen zusammenschlieflen. 2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder haben. *Die Bildung
und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind dem
ersten Birgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Marktgemeinderat. “Satz 3 gilt ent-
sprechend fiir wahrend der Wahlzeit eintretende Anderungen des Starkeverhaltnisses der
Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) 'Einzelne Marktgemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die auf-
grund ihrer eigenen Starke keine Vertretung in den Ausschiissen erreichen wirden, kdnnen

sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschisse zusammenschlieen (Aus-
schussgemeinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 9 entfallt
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Ill. Die Ausschiisse

1. Allgemeines

§10
Bildung, Vorsitz, Auflésung

(1) 'In den Ausschiissen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Marktgemeinderat bildenden Fraktionen und
Gruppen unter Berlicksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemaf ihren Vorschlagen
nach dem Verhaltnis ihrer Starke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO).

Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. *Dabei wird die Zahl der
Marktgemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl
der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl der Marktge-
meinderatssitze geteilt. *Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhalt zu-
nachst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. °Die weiteren zu vergebenden
Sitze sind in der Reihenfolge der hdchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung
nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu ver-
teilen. ®Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz,
so entscheidet die gréliere Zahl der bei der Marktgemeinderatswahl auf die Wahlvorschlage
der betroffenen Parteien oder Wahlergruppen abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer
Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los.

"Wird durch den Austritt oder Ubertritt von Marktgemeinderatsmitgliedern das urspriingliche
Starkeverhaltnis der im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verandert,
so sind diese Anderungen nach den Séatzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1
GO); haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen An-
spruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

(2) FUr jedes Ausschussmitglied wird fur den Fall seiner Verhinderung auf Vorschlag der
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft ein Stellvertreter namentlich bestellt.

(3) "Den Vorsitz in den Ausschissen fiihrt der erste Blrgermeister, einer seiner Stellvertre-
ter oder ein vom ersten Blirgermeister bestimmtes Marktgemeinderatsmitglied (Art. 33 Abs.
2 Satz 1 GO). ?Ist die den Vorsitz ibernehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses,
nimmt deren Vertreter fiir die Dauer der Ubertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33
Abs. 2 Satz 2 GO). ®*Den Vorsitz im Rechnungsprifungsausschuss fiihrt ein vom Marktge-
meinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Marktgemeinderat kann Ausschisse jederzeit auflésen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt
nicht fir Ausschisse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
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2. Aufgaben der Ausschiisse

§ 11

Vorberatende Ausschiisse

(1) "Vorberatende Ausschisse haben die Aufgabe, die ihnen ibertragenen Gegenstande fiir
die Beratung in der Vollversammlung des Marktgemeinderats vorzubereiten und einen Be-
schlussvorschlag zu unterbreiten. 2Beriihrt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer
vorberatender Ausschisse, kénnen diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden derzeit keine vorberatenden Ausschisse gebildet.

§12
BeschlieBende Ausschiisse

(1) Beschlieliende Ausschisse erledigen die ihnen Ubertragenen Angelegenheiten selbst-
standig anstelle des Marktgemeinderats.

(2) 'Die Entscheidungen beschlielRender Ausschiisse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter
dem Vorbehalt der Nachprifung durch den Marktgemeinderat. 2Eine Nachpriifung muss
nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Blrgermeister oder sein Stellvertreter im
Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Markt-
gemeinderatsmitglieder die Nachpriifung durch den Marktgemeinderat beantragt. *Der An-
trag muss schriftlich, spatestens am siebten Tag nach der Ausschusssitzung beim ersten
Blrgermeister eingehen. “Soweit Beschliisse die Rechte Dritter beriihren, werden sie erst
nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

(3) Die beschlielienden Ausschisse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:

Bau- und Umweltausschuss:

a) Anderung und Ergénzung von Bebauungsplanen im vereinfachten Verfahren (§ 13
BauGB) sowie im Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplane der Innenentwick-

lung),

b) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zustimmungen zu Bauvor-
haben,

c) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah-
ren anderer Gemeinden,

d) grundsatzliche Fragen des StralRenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen,
e) Entscheidungen tber Widmungen nach Stral’en- und Wegerecht,

f)  Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschliel3lich Umweltvertraglich-
keitsprifungen,

soweit nicht der erste Blirgermeister dafir zustandig ist.
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§13
Rechnungspriifungsausschuss

Der Rechnungsprifungsausschuss pruft die Jahresrechnung und die Jahresabschlisse der
Eigenbetriebe und der Krankenhauser mit kaufmannischem Rechnungswesen (6rtliche Rech-
nungsprifung, Art. 103 Abs. 1 GO).

§14
Ferienausschuss

(1) Die Ferienzeit des Marktgemeinderates wird durch Beschluss des Marktgemeinderates im
Einzelfall festgelegt.

(2) 'Der Ferienausschuss erledigt wahrend der Ferienzeit alle Angelegenheiten, fir die sonst
der Marktgemeinderat oder ein beschlielender Ausschuss zustandig ist. 2Aufgaben, die kraft
Gesetz dem Marktgemeinderat vorbehalten sind, soll der Ferienausschuss nur erledigen, wenn
sie nicht ohne Nachteil fur die Beteiligten, den Markt oder die Allgemeinheit bis zum Ende der
Ferienzeit aufgeschoben werden kénnen. *Der Ferienausschuss ist nicht zustandig fir die An-
gelegenheiten, die einem Werksausschuss obliegen oder kraft Gesetzes von besonderen Aus-
schussen wahrgenommen werden mussen.

IV. Der erste Biirgermeister

1. Aufgaben

§ 15
Vorsitz im Marktgemeinderat

(1) 'Der erste Birgermeister fiihrt den Vorsitz im Marktgemeinderat (Art. 36 GO). 2Er bereitet
die Beratungsgegenstande vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sit-
zungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und Ubt das Haus-
recht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) "Halt der erste Biirgermeister Entscheidungen des Marktgemeinderats oder eines beschlie-
Renden Ausschusses fur rechtswidrig, verstandigt er den Marktgemeinderat oder den Aus-
schuss von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorlaufig aus. ?Wird die Entscheidung
aufrechterhalten, flhrt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehdrde herbei (Art. 59 Abs. 2
GO).
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§ 16
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) "Der erste Blrgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschaftsordnung die Ge-
schafte (Art. 46 Abs. 1 GO). ?Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren Blirger-
meistern, nach deren Anhdrung auch einem Marktgemeinderatsmitglied und in den Angele-
genheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde Ubertragen (Art. 39 Abs. 2
GO). 3Geschéaftsverteilung und Befugnisregelung sollen ibereinstimmen.

(2) 'Der erste Burgermeister vollzieht die Beschlisse des Marktgemeinderats und seiner
Ausschisse (Art. 36 GO). 2Uber Hinderungsgriinde unterrichtet er den Marktgemeinderat
oder den Ausschuss unverziglich.

(3) 'Der erste Birgermeister flhrt die Dienstaufsicht (iber die Gemeindebediensteten und Ubt
die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegentiber den Gemeindebeamten aus (Art. 37 Abs.
4, Art. 43 Abs. 3 GO). Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt unberiihrt.

(4) 'Der erste Blrgermeister verpflichtet die weiteren Blirgermeister schriftlich, alle Angele-
genheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange
der Bundesrepublik oder eines ihrer Lander Unbefugten nicht bekannt werden durfen. 2In
gleicher Weise verpflichtet er Marktgemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete, be-
vor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Art. 56a GO).

§17
Einzelne Aufgaben

(1) Der erste Burgermeister erledigt in eigener Zustandigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die fur die Gemeinde keine grundsatzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
Ubertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschlief3lich
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevdlkerung, soweit nicht fur haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Marktgemeinderat zustandig ist (Art.
37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer
Lander geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihm vom Marktgemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO Ubertragenen Angelegen-
heiten,

5. die Entscheidung Uber die Ernennung, Beférderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten bis zur
Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung Uber die Einstellung, Hohergruppierung (nicht nur vortbergehende
Ubertragung einer héherwertigen Tétigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an ei-
nen Dritten, Beschaftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 des TVAD oder bis zu einem ent-
sprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),
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10.

die voriibergehende Ubertragung einer héher zu bewertenden Téatigkeit auf einen Arbeit-
nehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVAD oder eines entspre-
chenden Tarifvertrags,

dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschafte (Art. 37 Abs. 3 GO),

die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbststandiger Kommunalunterneh-
men des offentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben des ersten Blrgermeisters gehdren insbesondere auch:

1.

in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:
a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften,
b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentatigkeiten,

c) Entscheidungen Uber die Gewahrung von Stufenlaufzeitverkiirzungen im Einzelfall
fur die Tarifbeschaftigten des Marktes Peiting (§ 17 Abs. 2 Satz 1 TVOD) bis zur
Entgeltgruppe 8 TVOD, sofern die jeweilige Verkiirzung nicht mehr als die Halfte der
reguldren Stufenlaufzeit betragt. Uber etwaige Entscheidungen wird der Marktge-
meinderat im Nachgang informiert;

in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen fur die Gemeinde:
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des
Marktgemeinderats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Hohe fest-
gelegt sind,

- im Ubrigen bis zu einem Betrag von 50.000 € im Einzelfall,

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beitrdgen und Gebuhren sowie von sons-
tigen Forderungen bis zu folgenden Betragen im Einzelfall:

- Erlass 1.000 €
- Niederschlagung 5.000 €
- Stundung 5.000 €
- Aussetzung der Vollziehung 15.000 €

c) die Entscheidung lber UberplanmaRige und aullerplanmaflige Ausgaben bis zu ei-
nem Betrag von 25.000 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung
gewahrleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen fir die Gemeinde, insbe-
sondere der Abschluss von Vertragen und sonstiger Rechtsgeschafte sowie die
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag oder —
falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht — einer
Wertgrenze oder einem geschatzten Auftragswert von 50.000 €, mit Ausnahme der
Handlungen nach Nr. 3 Buchst. c),
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e) Nachtrage zu Vertragen und Rechtsgeschéften, die einzeln oder zusammen die ur-
sprunglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, insgesamt jedoch
nicht mehr als 25.000 € erh6hen,

f) die Gewahrung von Zuschlssen, auch in der Form unentgeltlicher Nutzungstiberlas-
sung von Raumen, an Vereine und Verbande bis zu einem Betrag von 5.000 € je
Einzelfall.

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschliellich Abhilfeverfahren, die Abgabe von
Prozesserklarungen einschlief3lich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und
Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozessbe-
vollmachtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf die Gemeinde bzw., falls diese
nicht bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 50.000 € nicht Ubersteigt und die
Angelegenheit keine grundsatzliche Bedeutung hat,

b) Angelegenheiten des tUbertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Marktge-
meinderat oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 12), insbesondere Staats-
angehorigkeits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik,
Gesundheits- und Veterinarwesen, offentliches Versicherungswesen, Lastenaus-
gleich,

c) die Erklarung von Léschungsbewilligungen, Léschungszustimmungen, Pfandfreiga-
ben und ahnlichen Erklarungen ohne wertmalige Begrenzung, soweit entspre-
chende Auflagen/Verpflichtungen durch den/die Kaufer erfullt wurden oder aufgrund
des Ablaufs der Bindungsfrist gegenstandlos geworden sind,

4. in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklarung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung
nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO,

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO
fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 sowie fiir bauliche Anlagen, die keine Ge-
baude sind, mit einer Héhe bis zu 10 m
- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit fiir das Vor-
haben die Erteilung nur geringfiigiger Ausnahmen und Befreiungen nach § 31
BauGB erforderlich ist,

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1
BayBO,

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbeste-
hen eines Vorkaufsrechts,

f) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in der Bauleitplanung anderer Gemeinden.
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist flr die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2

der Zeitraum mafgeblich, flr den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum
nicht bestimmbar, so ist der finffache Jahresbetrag anzusetzen.

16



(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz
1 GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Blirgermeister gemaf Art. 37 Abs. 2 GO zur
selbststandigen Erledigung Ubertragen.

§18
Vertretung der Gemeinde nach auBen

(1) Die Befugnis des ersten Blrgermeisters zur Vertretung der Gemeinde nach aufen bei
der Abgabe von rechtserheblichen Erklarungen (Art. 38 Abs. 1 GO) beschrankt sich auf den
Vollzug der einschlagigen Beschlisse des Markigemeinderats und der beschlie3enden
Ausschulsse, soweit der erste Blrgermeister nicht gemafy § 17 zum selbststandigen Han-
deln befugt ist.

(2) Der erste Burgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter Beachtung
des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde erteilen.

§19
Abhalten von Biirgerversammlungen

(1) 'Der erste Biirgermeister beruft mindestens einmal jahrlich, auf Verlangen des Marktge-
meinderats auch ofter, eine Blirgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den Vorsitz in
der Versammlung flihrt der erste Birgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindeblrgern nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste Blirgermeister
dariber hinaus eine weitere Blrgerversammlung ein, die innerhalb von drei Monaten nach
Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufinden hat.

§ 20
Sonstige Geschifte

Die Befugnisse des ersten Burgermeisters, die aulderhalb der Gemeindeordnung gesetzlich
festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschafte, Aufnahme von Not-
testamenten usw.), bleiben unberihrt.
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2. Stellvertretung

§ 21
Weitere Biirgermeister, weitere Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Burgermeister wird im Fall der Verhinderung vom zweiten Blrgermeister
vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) '"Fur den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ersten und zweiten Blrgermeisters be-
stimmt der Marktgemeinderat aus seiner Mitte gemaf Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO weitere Stell-
vertreter in der Reihenfolge ihrer langsten ununterbrochenen Zugehdrigkeit im Marktgemein-
derat. ?Bei gleichlanger Zugehorigkeit mehrerer Marktgemeinderatsmitglieder Gibernimmt das
an Lebensjahren jeweils altere Mitglied die Stellvertretung.

(3) Der Stellvertreter bt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschaftsord-
nungsmanigen Befugnisse des ersten Burgermeisters aus.

(4) "Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsachlichen
oder rechtlichen Griinden, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorlaufiger
Dienstenthebung oder personlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuliben. ?Ist
die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschafte
auszulben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung
nicht vor.

B. Der Geschéftsgang

l. Allgemeines

§ 22
Verantwortung fiir den Geschiaftsgang

(1) '"Marktgemeinderat und erster Blirgermeister sorgen fiir den ordnungsgemafen Gang der
Geschafte, insbesondere fur den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im
Ubertragenen Wirkungskreis und fir die Durchfihrung der gesetzmafigen Anordnungen und
Weisungen der Staatsbehorden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen
(Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) 'Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Marktgemeinderat (Art. 56
Abs. 3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Marktgemeinderat
oder dem zusténdigen beschlieRenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zustan-
digkeitsbereich des ersten Blirgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener Zustandigkeit; in
bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er den Marktgemeinderat.

18



§ 23
Sitzungen, Beschlussfahigkeit

(1) "Der Marktgemeinderat beschlieft in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). ?Eine Beschlussfas-
sung durch miindliche Befragung aulerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist aus-
geschlossen.

(2) Der Marktgemeinderat ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgemal ge-
laden sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist
(Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) 'Wird der Marktgemeinderat wegen Beschlussunfahigkeit in einer friiheren Sitzung infolge
einer nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung
Uber denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Ricksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussfahig. ?Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hin-
gewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO).

. §24
Offentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Marktgemeinderats sind 6ffentlich, soweit nicht Ricksichten auf das
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Anspriche Einzelner entgegenstehen
(Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 'Die offentlichen Sitzungen des Marktgemeinderats sind allgemein zuganglich, soweit der
fUr die Zuhorerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Fir die Medien ist stets eine angemessene
Zahl von Platzen freizuhalten. *Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bediirfen der Zustimmung
des oder der Vorsitzenden und des Marktgemeinderats; sie sind auf Verlangen eines einzel-
nen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. “Ton- und Bildaufnahmen von Ge-
meindebediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zu-
lassig.

(3) Zuhoérende, welche die Ordnung der Sitzung stéren, kdnnen durch den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§25
Nichtoffentliche Sitzungen

(1) "In nichtoffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfallen,
2. Rechtsgeschéfte in Grundstiicksangelegenheiten,
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen.

2AuRerdem werden in nichtoffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten des Ubertragenen Wirkungskreises, deren nichtéffentliche Behandlung
im Einzelfall von der Aufsichtsbehdrde verfligt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder
nach der Natur der Sache erforderlich ist.



(2) Zu nichtoffentlichen Sitzungen kénnen im Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem
Marktgemeinderat nicht angehoéren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit fur die
Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen
zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtoffentlicher Sitzung gefassten BeschlUsse gibt der erste Burgermeister der
Offentlichkeit bekannt, sobald die Grinde fir die Geheimhaltung weggefallen sind
(Art. 52 Abs. 3 GO).

Il. Vorbereitung der Sitzungen

§ 26
Einberufung

(1) 'Der erste Birgermeister beruft die Marktgemeinderatssitzungen ein, wenn die Ge-
schaftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Marktgemeinderatsmitglieder es schriftlich
oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2
Satze 2 und 3 GO). ?2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO
beruft er die Marktgemeinderatssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spatestens am
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm stattfinden
kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO).

(2) 'Die Sitzungen finden grundséatzlich im Veranstaltungssaal des Sparkassenhauses statt;
sie beginnen in der Regel um 19:00 Uhr. 2RegelmaRiger Sitzungstag fiir Marktgemeinderats-
sitzungen ist der Dienstag. In der Einladung (§ 28) kann im Einzelfall etwas anderes be-
stimmt werden.

§ 27
Tagesordnung

(1) "Der erste Biirgermeister setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene Antrage
von Marktgemeinderatsmitgliedern setzt der erste Blrgermeister moéglichst auf die Tagesord-
nung der nachsten Sitzung. 3Ist das nicht maoglich, sind die Antrage in jedem Fall innerhalb von
3 Monaten auf die Tagesordnung einer Marktgemeinderatssitzung zu setzen. “Eine materielle
Vorprifung findet nicht statt.

(2) 'In der Tagesordnung sind die Beratungsgegensténde einzeln und inhaltlich konkretisiert
zu benennen, damit es den Marktgemeinderatsmitgliedern ermdglicht wird, sich auf die Be-
handlung der jeweiligen Gegenstande vorzubereiten. ?Soweit die Konkretisierungen schutz-
wirdige Daten enthalten, sollten diese den Marktgemeinderatsmitgliedern regelmafig geson-
dert zur Verfligung gestellt werden. 3Das gilt sowonhl fiir 6ffentliche als auch fir nichtoffentliche
Marktgemeinderatssitzungen.

(3) 'Die Tagesordnung fiir 6ffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der
Sitzung spatestens am 3. Tag vor der Sitzung ortsuiblich bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1
GO). °Die Tagesordnung nichtoffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht.

(4) 'Den ortlichen Medien soll die Tagesordnung jeder 6ffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt

werden. 2Ein Anspruch auf Weitergabe von Beschlussvorlagen oder anderen Sitzungsunterla-
gen an die ortlichen Medien besteht indes nicht (vgl. § 7 Abs. 2 Satz 4).
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§ 28
Form und Frist fiir die Einladung

(1) 'Die Marktgemeinderatsmitglieder werden schriftlich unter Beifiigung der Tagesordnung zu
den Sitzungen eingeladen. ?Die Tagesordnung kann bis spatestens zum Ablauf des 3. Tages
vor der Sitzung ergéanzt werden. 3Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere
Beschlussvorlagen, beigefligt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichts-
punkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen.

(2) 'Die Ladungsfrist betragt 5 Tage; sie kann in dringenden Fallen auf 3 Tage verkirzt wer-
den. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der
Frist nicht mitgerechnet.

§29
Antrage

(1) "Antrage, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich zu stellen und aus-
reichend zu begriinden. 2Sie sollen spatestens am 14. Tag vor der Sitzung beim ersten Bir-
germeister eingereicht werden. *Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspatet eingehende oder erst unmittelbar vor oder wahrend der Sitzung gestellte An-
trage kdnnen nachtraglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Marktgemeinderat der Behandlung mehrheitlich
zustimmt oder

2. samtliche Mitglieder des Marktgemeinderats anwesend sind und kein Mitglied der Be-
handlung widerspricht.

(3) Antrage zur Geschaftsordnung, z. B. Nichtbefassungsantrage, Zuriickziehung eines An-
trags u.ad., oder einfache Sachantrage, z. B. Anderungsantrage, kdnnen auch wahrend der
Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt werden.

lll. Sitzungsverlauf

§ 30
Er6ffnung der Sitzung

(1) 'Der oder die Vorsitzende ertffnet die Sitzung. ?Er oder sie stellt die ordnungsgemaie La-
dung der Marktgemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfahigkeit des Marktgemeinderats
fest und erkundigt sich nach Einwanden gegen die Tagesordnung. *Ferner lasst er oder sie Uber
die Genehmigung der Niederschrift Uber die vorangegangene offentliche Sitzung, falls sie mit
der Einladung verschickt wurde, abstimmen.

(2) 'Die Niederschrift Giber die vorangegangene nichtoffentliche Sitzung wird bei den Marktge-
meinderatsmitgliedern in Umlauf gesetzt. ?Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendun-
gen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Marktgemeinderat geman Art. 54 Abs. 2
GO genehmigt.
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§ 31
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 'Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten
Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geéndert werden.

(2) 'Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtoffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 25), so
wird darliber vorweg unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52
Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtéffentlichen Sitzung eingeladen, gilt
die Behandlung in nichtéffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Marktge-
meinderat anders entscheidet.

(3) "Der Vorsitzende oder eine von inm oder ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person
tragt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erlautert ihn. 2Anstelle
des mundlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der Be-
schluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) "Soweit erforderlich, kénnen auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss des
Marktgemeinderats Sachverstandige zugezogen und gutachtlich gehort werden. 2Entspre-
chendes qilt fir sonstige sachkundige Personen.

§ 32
Beratung der Sitzungsgegenstiande

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverstandigen,
eroffnet der oder die Vorsitzende die Beratung.

(2) "Mitglieder des Marktgemeinderats, die nach den Umstéanden annehmen missen, von
der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen per-
sonlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der
Beratung dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. ?Entsprechendes gilt, wenn
Anhaltspunkte dieser Art wahrend der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen personlicher
Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat wahrend der Beratung und Abstimmung seinen
Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei 6ffentlicher Sitzung im Zuhdrerraum Platz
nehmen, bei nichtéffentlicher Sitzung verlasst es den Raum.

(3) 'Sitzungsteilnehmer diirfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von dem Vorsitzenden
erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. °Bei
gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende lber die Reihenfolge. “Bei Wortmel-
dungen ,zur Geschaftsordnung® ist das Wort aulRer der Reihe sofort zu erteilen. 5Zuhérenden
kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) 'Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten inre Rede an den
Marktgemeinderat. ?Die Redebeitrage mussen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt
beziehen.
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(5) 'Wahrend der Beratung liber einen Antrag sind nur zulassig:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,
2. Zusatz- oder Anderungsantrage oder Antrage auf Zurlickziehung des zu beratenden An-
trags.

2Uber Antrage zur Geschaftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst
findet insoweit nicht statt.

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von dem Vorsitzenden
geschlossen.

(7) 'Bei Verstol gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeitragen ruft der Vorsitzende zur
Ordnung und macht die betreffende Person auf den Versto? aufmerksam. “Bei weiteren Ver-
stoRen kann der Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) "Mitglieder des Marktgemeinderats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stéren, kann
der Vorsitzende mit Zustimmung des Marktgemeinderats von der Sitzung ausschlieRen.
2Uber den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Marktgemeinderat (Art. 53
Abs. 2 GO).

(9) "Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung
im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden kdnnen. 2Eine unterbro-
chene Sitzung ist spatestens am nachsten Tag fortzuflhren; einer neuerlichen Einladung
hierzu bedarf es nicht. *Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung
unterbrochen wurde. “Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt.

§33
Abstimmung

(1) "Nach Durchfiihrung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf ,Schluss der
Beratung" schlie3t der oder die Vorsitzende die Beratung und lasst Uber den Beratungsge-
genstand abstimmen. Z2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfahigkeit
(§ 23 Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Antrage zur Abstimmung, so wird Uber sie in der nachstehenden Rei-
henfolge abgestimmt:

1. Antrage zur Geschaftsordnung,
Antrage, die mit dem Beschluss eines Ausschusses Ubereinstimmen; Uber sie ist vor
allen anderen Antragen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,

3. weitergehende Antrage; das sind die Antrage, die voraussichtlich einen grofieren Auf-
wand erfordern oder einschneidendere Ma3nahmen zum Gegenstand haben,

4. fruher gestellte Antrage vor spater gestellten, sofern der spatere Antrag nicht unter die
Nrn. 1 bis 3 fallt.

(3) 'Grundsatzlich wird tiber jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Uber einzelne Teile eines
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine
Teilung vornimmt.
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(4) "Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur
Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,ja" oder ,nein" beantwortet werden kann.
3Grundsatzlich wird in der Reihenfolge ,ja" - ,nein" abgestimmt.

(5) 'Beschliisse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss des
Marktgemeinderats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmen-
den gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung uber das
Gegenteil. *Kein Mitglied des Marktgemeinderats darf sich der Stimme enthalten
(Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO).

(6) 'Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zahlen. ?Das Abstim-
mungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustel-
len, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) "Uber einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder,
die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In
einer spateren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, ein bereits zur
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt wer-
den, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemal auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 34
Wahlen

(1) Fur Entscheidungen des Marktgemeinderats, die in der Gemeindeordnung oder in ande-
ren Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in an-
deren Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) '"Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungiltig sind
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des
Gewahlten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ahnlichem
das Wahlgeheimnis verletzen kénnen.

(3) 'Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen glltigen Stimmen erhalt. 2Ist min-
destens die Halfte der abgegebenen Stimmen ungiltig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen glltig und erhalt niemand mehr als die Halfte der abge-
gebenen glltigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Per-
sonen mit den hochsten Stimmenzahlen statt. “Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei
Personen die gleiche héchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. *(Haben mehrere Per-
sonen die gleiche zweithéchste Stimmenzahl, entscheidet das Los dartber, wer von ihnen in
die Stichwahl kommt. ®Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das
Los.
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§35
Anfragen

'Die Marktgemeinderatsmitglieder kénnen in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesord-
nung an den Vorsitzenden Anfragen Uber solche Gegenstande richten, die in die Zustandig-
keit des Marktgemeinderats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Mdglichkeit
sollen der Vorsitzende oder anwesende Gemeindebedienstete solche Anfragen sofort beant-
worten. 3Ist das nicht mdglich, so werden sie in der nachsten Sitzung oder schriftlich beant-
wortet. “Eine Aussprache Uber Anfragen findet in der Sitzung grundsétzlich nicht statt.

§ 36
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schlief3t der Vorsitzende die Sit-

zung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 37
Form und Inhalt

(1) "Uber die Sitzungen des Marktgemeinderats werden Niederschriften gefertigt, deren In-
halt sich nach Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach 6ffentli-
chen und nichtoffentlichen Tagesordnungspunkten geflhrt. ® Niederschriften sind jahrgangs-
weise zu binden.

(2) 'Als Hilfsmittel fiir das Anfertigen der Niederschrift kdnnen Tonaufnahmen gefertigt wer-
den. 2Der Tontrager ist unverzliglich nach Genehmigung der Niederschrift zu 16schen und
darf AuRenstehenden nicht zuganglich gemacht werden.

(3) "Ist ein Mitglied des Marktgemeinderats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies
in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der
Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).

(4) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und von dem Schriftfihrer zu unterzeichnen
und vom Marktgemeinderat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten gefihrt.
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§ 38
Einsichtnahme und Abschrifterteilung

(1) In die Niederschriften Uber 6ffentliche Sitzungen kénnen alle Gemeindeburger Einsicht
nehmen; dasselbe gilt fir auswarts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes
oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) "Marktgemeinderatsmitglieder kdnnen jederzeit die Niederschriften Gber 6ffentliche und
nichtéffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in 6ffentlicher Sitzung gefassten
Beschlisse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschliissen, die in
nichtéffentlicher Sitzung gefasst wurden, kénnen sie verlangen, wenn die Grinde fir die Ge-
heimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) "Niederschriften Gber &ffentliche Sitzungen kdnnen den Marktgemeinderatsmitgliedern im
Ratsinformationssystem zur Verfiigung gestellt werden. ?Gleiches gilt fiir Beschliisse, die in
nichtéffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Griinde fir die Geheimhaltung weggefal-
len sind.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fur Niederschriften friherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprufungsangelegenheiten kdnnen die Marktgemeinderatsmitglieder jederzeit

die Berichte Uber die Prifungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht er-
teilt.

V. Geschaftsgang der Ausschiisse

§39
Anwendbare Bestimmungen

(1) 'Fur den Geschaftsgang der Ausschiisse gelten die §§ 22 bis 38 sinngemaR, wobei die
Sitzungen des Rechnungsprifungsausschusses (§ 13) grundsatzlich nichtoffentlich sind. 2
Marktgemeinderatsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehoren, erhalten die Ladungen
zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) '"Mitglieder des Marktgemeinderats konnen in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie
nicht angehdren, nur als Zuhérende anwesend sein. “Berat ein Ausschuss Uber den Antrag
eines Marktgemeinderatsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehért, so gibt der Aus-
schuss ihm Gelegenheit, seinen Antrag mundlich zu begriinden. 3Satz 1 und 2 gelten fir 6f-
fentliche und nichtéffentliche Sitzungen.
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VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 40
Art der Bekanntmachung

(1) 'Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der
Verwaltung der Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Niederlegung durch
Anschlag an der amtlichen Gemeindetafel bekanntgegeben wird. 2Der Anschlag wird an der
Gemeindetafel erst angebracht, wenn die Satzung oder Verordnung in der Verwaltung nieder-
gelegt ist. *Der Anschlag wird friihestens nach 14 Tagen wieder abgenommen. “Es wird schrift-
lich festgehalten, wann der Anschlag angebracht und wann er wieder abgenommen wurde; die-
ser Vermerk wird zu den Akten genommen.

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere
in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf durch Anschlag
an der Gemeindetafel hingewiesen.

(3) Die Gemeinde unterhalt folgende amtliche Gemeindetafel:

Gemeindetafel am Rathaus des Marktes Peiting, Hauptplatz 2, 86971 Peiting

C. Schlussbestimmungen

§ 41
Haushaltsrechtliche Erheblichkeitsgrenzen

Der Marktgemeinderat Peiting legt folgende Erheblichkeitsgrenzen fur den Vollzug des ge-
meindlichen Haushaltsrechts fest:

Art. 68 Abs. 2 Nr. 2 GO: mehr als 250.000 €

Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO: mehr als 50.000 €

Art. 66 Abs. 4 GO: mehr als 50.000 €

Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO:

- bei UberplanmaRigen Ausgaben: mehr als 25.000 €

- bei auBerplanmafigen Ausgaben: mehr als 25.000 €
§42

Anderung der Geschiftsordnung

Vorstehende Geschaftsordnung kann durch Beschluss des Marktgemeinderats geandert
werden.

§43
Verteilung der Geschaftsordnung
'Jedem Mitglied des Marktgemeinderats ist ein Exemplar der Geschéftsordnung auszuhan-

digen. 2lm Ubrigen liegt die Geschaftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Verwaltung
der Gemeinde auf.
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§ 44
Inkrafttreten

'Diese Geschaftsordnung tritt mit Wirkung vom 17. Juni 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Geschéaftsordnung vom 16. Juli 2014 in der aktuellen Fassung auf3er Kraft.

Peiting, den 17. Juni 2020

Ostenrieder
Erster Burgermeister

Hinweis:

geandert durch

Beschluss des Marktgemeinderates vom 18.05.2021 (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. c¢)
Beschluss des Marktgemeinderates vom 23.11.2021 (§ 39 Abs. 1 Satz 1)

Beschluss des Marktgemeinderates vom 20.12.2022 (§ 2 Nrn. 23, 24 und § 17 Abs. 2 Nr. 1
Buchst. c)

Beschluss des Marktgemeinderates vom 20.06.2023 (§ 40), ab 01.07.2023

Beschluss des Marktgemeinderates vom 17.04.2024 (§ 6 Abs. 3)

28



	A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben
	I. Der Marktgemeinderat

	§ 1
	Zuständigkeit im Allgemeinen
	§ 2
	Aufgabenbereich des Marktgemeinderats
	II. Die Marktgemeinderatsmitglieder

	§ 3
	Rechtsstellung der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder, Befugnisse
	§ 4
	Referate
	§ 5
	Aufgaben der Referenten
	§ 6
	Beauftragte
	§ 7
	Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien
	§ 8
	Fraktionen, Ausschussgemeinschaften
	§ 9 entfällt
	III. Die Ausschüsse
	1. Allgemeines

	§ 10
	Bildung, Vorsitz, Auflösung
	2. Aufgaben der Ausschüsse

	§ 11
	Vorberatende Ausschüsse
	§ 12
	Beschließende Ausschüsse
	§ 13
	Rechnungsprüfungsausschuss
	§ 14
	Ferienausschuss
	IV. Der erste Bürgermeister
	1. Aufgaben

	§ 15
	Vorsitz im Marktgemeinderat
	§ 16
	Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines
	§ 17
	Einzelne Aufgaben
	§ 18
	Vertretung der Gemeinde nach außen
	§ 19
	Abhalten von Bürgerversammlungen
	§ 20
	Sonstige Geschäfte
	2. Stellvertretung

	§ 21
	Weitere Bürgermeister, weitere Stellvertretung, Aufgaben
	B. Der Geschäftsgang
	I. Allgemeines

	§ 22
	Verantwortung für den Geschäftsgang
	§ 23
	Sitzungen, Beschlussfähigkeit
	§ 24
	Öffentliche Sitzungen
	§ 25
	Nichtöffentliche Sitzungen
	II. Vorbereitung der Sitzungen

	§ 26
	Einberufung
	§ 27
	Tagesordnung
	§ 28
	Form und Frist für die Einladung
	§ 29
	Anträge
	III. Sitzungsverlauf

	§ 30
	Eröffnung der Sitzung
	§ 31
	Eintritt in die Tagesordnung
	§ 32
	Beratung der Sitzungsgegenstände
	§ 33
	Abstimmung
	§ 34
	Wahlen
	§ 35
	Anfragen
	§ 36
	Beendigung der Sitzung
	IV. Sitzungsniederschrift

	§ 37
	Form und Inhalt
	§ 38
	Einsichtnahme und Abschrifterteilung
	V. Geschäftsgang der Ausschüsse

	§ 39
	Anwendbare Bestimmungen
	§ 40
	Art der Bekanntmachung
	C. Schlussbestimmungen
	§ 41
	Haushaltsrechtliche Erheblichkeitsgrenzen
	§ 42
	Änderung der Geschäftsordnung
	§ 43
	Verteilung der Geschäftsordnung
	§ 44
	Inkrafttreten



